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— Restlöcher und der an die zu erwartende Wasser
fläche angrenzenden, zu den Restlöchern gehörenden 
Bodenflächen

— außerhalb der Restlöcher liegenden, für die vorge
sehene Folgenutzung der Restlöcher notwendigen 
Bodenflächen

und die im Rahmen der Wiederurbarmachung durch
zuführenden Maßnahmen sowie die späteren Folge
nutzer der Restlöcher und der zugehörigen Bodenflächen 
fest.

(3) Die Betriebe haben nach Bestätigung der Aus- 
laufprogramme durch den Rat des Bezirkes der zustän
digen Bergbehörde die technologischen und bergbau- 
technischen Maßnahmen der Wiederurbarmachung in 
einem gesonderten Auslaufbetriebsplan — Wiederurbar
machung — anzuzeigen.

§11

(1) Die durch Untersuchungs-, Gewinnungs-, Speicher
oder Sanierungsarbeiten entstandenen oder entstehen
den Halden sind wieder urbar zu machen.

(2) Ist das aufgehaldete Material vorwiegend kultur
feindlich und kann durch Kulturbodenauftrag oder 
Grundmelioration eine Folgenutzung nicht erreicht wer
den. so haben die Betriebe im Rahmen der Wieder
urbarmachung Maßnahmen zur Begrünung unter
suchen zu lassen und anschließend durchzuführen.

(3) Die Betriebe müssen gewährleisten, daß durch 
Halden die Nutzung der an die Halden angrenzenden 
Bodenflächen infolge von Erosionen oder durch andere 
schädliche Auswirkungen (Rauch- und Staubentwick
lung) nicht beeinträchtigt wird.

§ 12

(1) Die Betriebe haben im Rahmen der Wiederurbar
machung

a) die notwendigen Maßnahmen zur Regelung der 
Vorflut auf den wieder urbar gemachten Boden
flächen durchzuführen und Schäden an der ge
störten natürlichen Vorflut — auch auf angrenzen
den Bodenflächen — zu beseitigen

b) zur Vermeidung von Erosionsschäden die erfor
derlichen erdbautechnischen und sonstigen Siche
rungsmaßnahmen auf Böschungen, Böschungs
systemen und stark geneigten Bodenflächen durch
zuführen

c) die für die Folgenutzung notwendigen Zufahrten 
zu den wieder urbar gemachten Bodenflächen 
herzustellen

d) auf den für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke 
wieder urbar gemachten Bodenflächen die not
wendigen Hauptwirtschaftswege in dem festge
legten Umfang anzulegen. Als Richtwerte gelten:

12 m/ha für landwirtschaftliche Nutzung

10 m/ha für forstwirtschaftliche Nutzung.

(2) Zur Wiederurbarmachung gehören nicht die Bin
nenentwässerung und die Bewässerung der wieder 
urbar gemachten Bodenflächen. Ausgenommen davon 
sind die Bewässerungsmaßnahmen, die Bestandteil von 
notwendigen Grundmeliorationen sind.

(3) Das Anlegen von Wirtschaftswegen gehört nicht 
zur Wiederurbarmachung.

§13

(1) Die Wiederurbarmachung ist beendet, wenn

a) die Bedingungen der gemäß § 5 Absätze 2 und 3 
abgeschlossenen Verträge erfüllt sowie erforder
liche Maßnahmen, z. B. Grundmeliorationen, nach
weisbar qualitätsgerecht durchgeführt sind und die 
Folgenutzer die wieder urbar gemachten Boden
flächen abgenommen haben oder

b) das gemäß § 22 Abs. 3 der Ersten Durchführungs
verordnung zum Berggesetz zuständige Organ auf 
Abnahme entschieden hat, falls eine vertragliche 
Regelung gemäß § 5 Absätze 2 und 3 fehlt oder 
der Folgenufzer die Abnahme ablehnt.

(2) Wieder urbar gemachte Bodenflächen können 
durch die Folgenutzer auch abgenommen werden, wenn 
zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt Teilmaßnahmen 
der Wiederurbarmachung unvollendet sind, die Folge
nutzung aber möglich ist. In diesen Fällen sind über 
die noch durchzuführenden Nachholeleistungen Zusatz
verträge abzuschließen.

(3) Über die Abnahme der wieder urbar gemachten 
Bodenflächen haben die Betriebe und die Folgenutzer 
gemeinsam Abnahmeprotokolle anzufertigen.

§14

(1) Die Betriebe sind verpflichtet, über die wieder 
urbar gemachten und abgenommenen Bodenflächen 
unverzüglich den Rechtsträgerwechsel* durchzuführen.

(2) Die Betriebe haben die im Planjahr wieder urbar 
gemachten und abgenommenen Bodenflächen bis zum 
31. Januar des folgenden Jahres

a) dem Rat des Bezirkes und den Räten der Kreise, 
in denen die wieder urbar gemachten Boden
flächen liegen

b) der Bezirksstelle der Staatlichen Zentralverwal
tung für Statistik und

c) der Bergbehörde 

schriftlich anzuzeigen.

(3) Der Anzeige an den Rat des Bezirkes und die 
Räte der Kreise sind Lagepläne beizufügen, auf denen 
die wieder urbar gemachten Bodenflächen nach Nut
zungsart, Größe und Lage dargestellt sind.

• 7.  z. gilt die Anordnung vom 7. Juli 19ІІ9 über die Reehts- 
trSgerschaft an volkseigenen Grundstücken (GBl. II Nr. 08 
S. 433)


